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  Minijobs im Privathaushalt 

 
   Eine geringfügige Beschäftigung im Privat-

haushalt liegt vor, wenn dies durch eine Tätig-
keit im privaten Haushalt begründet ist und die 
Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder des 
privaten Haushalts erledigt wird. Nach der Ge-
setzesbegründung gehören hierzu: die Zuberei-
tung von Mahlzeiten im Haushalt, die Reini-
gung der Wohnung, die Gartenpflege und die 
Pflege, Versorgung und Betreuung von Kin-
dern, Kranken und alten Personen. 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt 
vor, wenn das Arbeitsentgelt regelmäßig im 
Monat 400 EUR nicht überschreitet. Bei mehre-
ren Beschäftigungen oder Teilmonaten sind 
Sonderregelungen zu beachten. 

Die Abgaben für Minijobs in Privathaushalten 
betragen 14,34% des Arbeitsentgelts. 

Vereinfachtes Meldeverfahren bei Mini-
jobs in Privathaushalten 

Für geringfügig Beschäftigte in Privathaushal-
ten gilt ein vereinfachtes Meldeverfahren mit-
tels Haushaltsscheck. Der Haushaltsscheck 
wird an die Bundesknappschaft in Essen wei-
tergeleitet und diese teilt dem Privathaushalt 
eine Betriebsnummer zu, berechnet den Bei-
trag und die Umlagen und zieht diese per Last-
schriftverfahren halbjährlich ein. 

Die Abgaben für die Monate Januar bis Juni 
werden zum 15. Juli und für die Monate Juli bis 
Dezember zum 15. Januar des nächsten Jah-
res eingezogen. 

Steuerermäßigung 

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
auf geringfügiger Basis ermäßigt sich die tarifli-
che Einkommensteuer, vermindert um die 
sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 
20 Prozent, höchstens 510 Euro, der Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen. 

Beiträge bei Minijobs in Privat-
haushalten 

5% Krankenversicherung, 5% Rentenver-
sicherung und 2% Pauschsteuer sind an die 
Bundesknappschaft zu entrichten. 

 Die Pauschsteuer von 2% entfällt, wenn 
der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte 
vorlegt. 

Der Beitrag zur Krankenversicherung ent-
fällt, wenn die geringfügig beschäftigte 
Person weder gesetzlich noch freiwillig 
krankenversichert ist. 

Auch im Bereich der geringfügigen Be-
schäftigung in Privathaushalten hat der 
Arbeitnehmer die Möglichkeit auf die Ver-
sicherungsfreiheit in der Rentenversiche-
rung zu verzichten. Basis hierfür ist jedoch 
ein Mindest-Arbeitsentgelt von 155 €. Der 
Arbeitgeber übernimmt die pauschale Ren-
tenversicherung von 5% und der Arbeit-
nehmer muss die Differenz zum Regelbei-
tragssatz von derzeit 19,9% aufbringen. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Ar-
beitnehmer auf die Möglichkeit der Aufsto-
ckung hinzuweisen. 

Lohnfortzahlungsversicherung 

Alle Privathaushalte nehmen am sog. Aus-
gleichsverfahren teil. 

Der Arbeitgeber trägt die Umlage 1 (Erstat-
tung von AG-Aufwendungen im Krank-
heitsfall) in Höhe von 0,60% (Beitragssatz 
2011) und die Umlage 2 (Erstattung von 
AG-Aufwendungen nach dem MuSchG) in 
Höhe von 0,14% (Beitragssatz 2011). Bei 
einem Krankheitsfall erstattet die Bundes-
knappschaft 80% der Lohnaufwendungen 
des Krankheitsfalles und bei Mutterschaft 
100% der Aufwendungen nach dem 
MuSchG. 

Unfallversicherung 

Der Arbeitgeber übernimmt außerdem die 
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung in Höhe von 1,6% des Arbeitsent-
gelts. Diese Beiträge werden ebenfalls 
halbjährlich per Lastschriftverfahren – zu-
sammen mit den Sozialversicherungs-
Beiträgen und den Umlagen – von der 
Bundesknappschaft eingezogen. 

 

 

 

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Bernhard Winkler 

Steuerberater 

Tel.: 0841 96508 0 

Fax: 0841 96508 11 

bernhard.winkler@ 

mtg-group.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 
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